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Sotzung zur ~nderung der Sotzung für die Freiwilligen Feuer

wehren. 

Die Gemeinde Housen erläßt euf Grund von Art. 23 Sotz 1 und 

Art. 2~ Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung <Bayer. Rechts

sommlung Nr. 2020·1~1-l) folgende 

S A T Z U N G 

zur Anderung der Satzung für die Freiwilltgen Feuerwehren vom 

31.01.1984. 

§ 1 

In § 2 wird nach Absetz 3 folgender neue Absotz 4 ongefügt; 

• (~)Die Gemeinde Housen und dle Fre iwilligen Feuerwehren von 

Housen sowie ihre Bedienstete und Mitglieder hoften für 

Schodensfrille, die sich bei freiwilligen Leistungen im Rahmen 

d\eses Porogrophen ergeben, nur, wenn lhnen Vorsot z oder grobe 

Fohrlbssigkeit nachgewiesen werden kann. 

§ 2 

Diese s~tzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 

: Krcft , 

H~usen, den 1& . 04.1991 

Erster Bürgermetster 

Bekanntmac hung im Mitteilungsblatt Nr . 16 v . 20.4 . 1991 


